
ENERGIEBERICHT 2023

Nachhaltigkeitsstrategie Hessen 
Hessen aktiv: CO2-neutrale Landesverwaltung
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und Gebäudebetrieb des Landes Hessen





VORWORT 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser, 
 

ich freue mich, Ihnen heute den Energiebericht für den staatlichen Hochbau 
und Gebäudebetrieb des Landes Hessen 2023 vorstellen zu können.  

Die Ergebnisse des Energieberichts 2023 zeigen, dass die Anstrengungen 
der Landesverwaltung Wirkung entfalten. So hat sich der gesamte Energie-
verbrauch der Landesliegenschaften für Wärme, Strom und Kälte gegen-
über 2021 um rund 13 Prozent auf etwa 1.000 Gigawattstunden vermindert 
(absolut, ohne Witterungsbereinigung). Der Heizenergieverbrauch ging 
witterungsbereinigt um 7,2 Prozent, auf rund 630 MWh zurück, die Strom-
verbräuche um 10,6 Prozent auf knapp 370 Gigawattstunden. Der Strom-
verbrauch der Landesverwaltung entsprach damit einem durchschnitt- 
lichen Stromverbrauch von rund 92.000 Einfamilienhäusern.  

Wärmeenergie wurde 2023 zu über 50 Prozent aus Fernwärme oder Biomasse bereitgestellt. Durch Photo-
voltaikanlagen wurde zudem ein zunehmender Anteil des Strombedarfs vor Ort erzeugt und genutzt. Neben 
positiven Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen, konnte das Land Hessen auf diesem Wege 2023 
Kosten für Stromeinkäufe in Höhe von rund 740.000 Euro vermeiden. 

Den Einsparungen auf der Verbrauchsseite stehen stark gestiegene Energiepreise gegenüber. So stiegen die 
Energiekosten für Wärme, Strom und Kälte der hessischen Landesverwaltung bezogen auf das Jahr 2021 im 
Jahr 2023 um rund 36 Prozent auf knapp 190 Mio. Euro. Allein die Stromkosten lagen 2023 bei rund 91 Mio.  
Euro, die Kosten für Wärme betrugen rund 82 Mio. Euro.  

Die Kostenentwicklung zeigt, dass es für die Landesverwaltung in Hessen wichtig ist, die Bemühungen um 
eine Steigerung der Energieeffizienz und dem Einsatz regenerativer Energiequellen bei Bau und Betrieb 
seiner Liegenschaften weiter voranzutreiben. 

Ich möchte an dieser Stelle die Chance nutzen und den Kolleginnen und Kollegen des CC Energie des LBIH 
danken, die bei der Zusammenstellung der Daten, Tabellen und Grafiken hervorragende Arbeit geleistet 
haben. Darüber hinaus danke ich auch allen Akteuren der beteiligten Institutionen, die bei der Erstellung 
dieser Veröffentlichung mitgewirkt haben. 
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Elmar Damm 
Abteilungsleiter, Hessischen Ministerium der Finanzen
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ENERGIEMANAGEMENT IM LANDESBETRIEB BAU UND 1.
IMMOBILIEN HESSEN (LBIH) 

Der Energiebericht für den staatlichen Hochbau in 
Hessen dient der umfassenden Analyse und Bewer-
tung der aktuellen Energieverbräuche des Landes. Er 
dokumentiert die Entwicklung der Verbrauchs- und 
Kostendaten der landeseigenen Liegenschaften und 
Anmietungen des Landes. 

Der Bericht stellt die absoluten Verbrauchs- und 
Kostendaten, sowohl für die Hochschulen, wie auch 
die übrigen Landesliegenschaften dar. Für die Ermitt-
lung der spezifischen Heizenergiekennwerte wurden 
die Wärmeverbräuche bereinigt. Auf diese Weise 
wird gewährleistet, dass sämtliche Liegenschafts -

daten einheitlich für den Energiebericht wie auch die 
jährliche CO2 Auditierung bewertet werden  
können.  

So lassen sich erste Rückschlüsse auf den energeti-
schen Zustand der Gebäude sowie auf Optimie-
rungspotenziale im Nutzungsverhalten ziehen. 

Die in dem Bericht ermittelten Daten weichen von 
den vorherigen Berichten ab, da jeweils die aktuel-
len Daten aus der CO2 Bilanz des Landes Hessen 
sowie der CO2 Bilanz der Hochschulen (rückwirkend 
für den gesamten Berichtszeitraum) herangezogen 
wurden.  

Harmonisierung historischer und aktueller Daten  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 1.1.

Die Grundlage des Energieberichtes bildet, wie in 
den Vorjahren, die systematische Erfassung und 
Auswertung der Verbrauchsdaten sowie der Energie- 
und Wasserkosten nach DIN 189601.. Gegenüber 
den Energieberichten aus den vergangenen Jahren 
ergeben sich Änderungen bei den Flächen und 
Verbräuchen. Grund dafür ist die Umstellung der 
Datenbasis des Energieberichtes (rückwirkend bis 
zum Jahr 2014).  

Im Sinne der Vergleichbarkeit mit der jährlichen 
CO2e-Bilanz wurden im vorliegenden Energiebericht 
die Flächen, Verbräuche und Kosten von Mietgebäu-
den rückwirkend bis 2014 neu berechnet.  

Bei den Mietgebäuden wird unterschieden zwischen 
Mietgebäuden mit Verbrauchs- und Kostendaten 
(Energieträgerabrechnungen) und Mietgebäuden 
ohne Verbrauchs- und Kostendaten (flächenbezoge-
ne Nebenkostenabrechnung).  

Die Verbräuche und Kosten für diese Mietgebäude 
ohne realen Beleg über den Wärme- und Stromver-
brauch müssen für die CO2e-Bilanz hochgerechnet 
werden. Zur Harmonisierung von CO2e-Bilanz und 

Energiebericht wurden diese hochgerechneten 
Verbräuche und Kosten rückwirkend bis 2014 in den 
vorliegenden Bericht übernommen. Für den Energie-
bericht 2021 galt dies nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt 
flossen ausschließlich Mietgebäude mit Verbrauchs- 
und Kostendaten in den Bericht ein. Eine Schätzung 
für Gebäude mit einer flächenbezogenen Nebenkos-
tenabrechnung erfolgte nicht. 

1. DIN 18960: 2020-11, Nutzungskosten im Hochbau 5

Daher sind die Flächen, Verbrauchs- 
und Kostendaten des vorliegenden 

Energieberichtes 2023 nicht direkt mit den 
vorherigen Energieberichten des Landes 
Hessen vergleichbar. 

Im Sinne einer höheren Genauigkeit und besse-
ren Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der 
CO2-Bilanzen der Landesverwaltung wurde 
entschieden, die geschätzten Energieverbräu-
che der Mietgebäude, für die die Verbrauchs- 
und Kostendaten nur über eine Abschätzung 
der Flächen möglich ist, mit in die Datengrund-
lage für diesen und die kommenden Energie-
berichte aufzunehmen. 



Liegenschaften des Landes im Energiebericht  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 1.2.

Tabelle 1 stellt die vom CC Energie des LBIH nach der 
EMA-Hessen betreuten Liegenschaften nach Nutzer-
gruppen dar. In der Auswertung enthalten sind  

alle Liegenschaften bzw. Gebäude die sich im Eigen- 
tum des Landes Hessen befinden. Nicht ent- 
halten sind die Hochschulen und Anmietungen.  
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Nutzergruppen Anzahl der 
Liegenschaften

Anzahl der 
Gebäude

Versorgte Brutto grund -
fläche BGF) in m²

Hessischer Landtag 1 6 31.039

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen 
LBIH 
Verwaltungsgebäude, Behördenzentren, 
Behördenhäuser, Finanzämter, Gerichts -
gebäude, Polizeidienstgebäude

331 781 2.762.777

Hessisches Ministerium der Justiz 
Justizvollzugsanstalten, H.B. Wagnitz-Seminar

17 200 489.200

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,  
Energie, Verkehr und Landesentwicklung 
Hessen Mobil, Straßenmeistereien

61 144 59.227

Hessisches Ministerium für Soziales  
und Integration

3 3 26.634

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz 
Landesbetrieb Hessen Forst, Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen, Forstämter 

58 104 82.724

Hessisches Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst 
Theater und Museen

28 44 266.265

Hessischer Rechnungshof, Hessische 
Landesvertretung Berlin, Landesfeuerwehr-
schule

6 22 44.208

Gesamt 485 1.304 3.762.074

Tabelle 1: Vom Land genutzte Liegenschaften nach Nutzergruppen (nicht erfasst sind Hochschulen und Anmietungen) 
Liegenschaften nach Nutzergruppen1. ,2.

1. Nicht erfasst werden Landesbeteiligungen und Flächen unter 11 m².
2. Hochschulen und Universitäten sowie Liegenschaften die nicht in der Trägerschaft des Landes Hessen sind (z.B. Stiftungen, Klöster, 
Schlösser) sind nicht enthalten. 
Für die Hochschulen und Universitäten bilden ausschließlich die Daten „Bilanzdaten Universitäten aus dem HIS-Projektbericht zur 
CO2-Bilanz der hessischen Hochschulen“ die Grundlage für die Erhebung der Verbräuche und Kostendaten.



Tabelle 2 enthält eine Gesamtübersicht der für diesen 
Energiebericht relevanten Flächen der Liegenschaften 
der  hessischen Landesverwaltung im Berichtsjahr 
2023 und Referenzjahr 2021. Aufgrund von Neubau-
ten und Neuanmietungen bzw. Erweiterung von 
Mietflächen hat sich die Fläche um insgesamt 3,5% 
erhöht. 

Große Landesliegenschaften die im Berichtszeitraum 
neu angemietet wurden, waren zum Beispiel das Poli-
zeipräsidium Südosthessen mit rund 75.600m², die 

gemeinsame Liegenschaft für das Finanzamt Wiesba-
den und die Zentrale des LBIH in Wiesbaden mit 
rund 25.800m² und die neue Niederlassung des LBIH 
Nord mit rund 6.000 m².  

Die in Tabelle 2 dargestellten Flächen der Hochschu-
len werden im Gegensatz zu den Flächen der 
Landesliegenschaften nicht differenziert in wärme-
versorgte Fläche und stromversorgte Fläche. Aus 
Konsistenzgründen blieb das Uniklinikum Frankfurt 
bei den Flächen der Hochschulen unberücksichtigt. 

Verwaltungsgruppen

Referenzjahr 2021 Berichtsjahr 2023

Wärmever-
sorgte BGF  
in m²

Stromver-
sorgte BGF  
in m²

Wärmever-
sorgte BGF  
in m²

Stromver-
sorgte BGF  
in m²

Landesverwaltung ohne Hoch-
schulen (einschl. Anmietungen)

4.301.436 4.487.494 4.458.635 4.722.681

Hochschulen des Landes 
(Einschl. Anmietungen)

3.538.346 3.538.346 3.589.600 3.589.600 

gesamte 
Landesverwaltung

7.839.782 8.025.840 8.048.235 8.312.281

Tabelle 2: Energieversorgte Flächen der hessischen Landesverwaltung, jeweils zum Stichtag 31.12. 
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VERBRAUCH UND KOSTEN FÜR ENERGIE UND WASSER IN 2.
DEN LIEGENSCHAFTEN DER HESSISCHEN LANDESVER-
WALTUNG 

Dieser Bericht dokumentiert die Verbrauchsdaten für 
Wärme, Kälte, Strom und Wasser der Jahre 2014 bis 
2023. Als Referenzjahr dient 2021. Wie im Berichts-
jahr 2021 wurden auch 2023 die Mietgebäude 
einbezogen (Analog zur CO2-Bilanzierung). 

Die Datengrundlage der Hochschulen stammt aus 
dem HIS-Projektbericht „CO2-Bilanz der hessischen 
Hochschulen“. Zur Vereinfachung werden im Bericht 
alle Hochschultypen (Fachhochschulen, Kunsthoch-
schulen, Universitäten, Technische Universitäten) 
unter dem Begriff „Hochschulen“ zusammengefasst. 

Der absolute Energieverbrauch der Liegenschaften 
des Landes Hessen und seiner Hochschulen betrug 
im Jahr 2023, 1.007.979 MWh (Wärme, Kälte, Strom). 
Das bedeutet eine Reduktion um 150.846 MWh bzw. 
um 13,0 % im Vergleich zum Referenzjahr 2021.  

Der durchschnittliche Wärmeverbrauch eines Einfa-
milienhauses1. (4 Personen/140m²) liegt bei rund 
24.000 kWh/a. Der Wärmeverbrauch des Landes 
Hessen entspricht demnach dem Verbrauch von rund 
26.140 Einfamilienhäusern. 

Der durchschnittliche Stromverbrauch eines Einfami-
lienhauses2. (4 Personen) liegt bei rund 4.000 kWh/a. 
Der Stromverbrauch des Landes Hessen entspricht 

demnach dem jährlichen Verbrauch von rund 91.830 
Einfamilienhäusern.  

Tabelle 3 stellt die verschiedenen Energiearten (Heiz-
energie, Kälteenergie und elektrische Energie) und 
deren Entwicklung zwischen den Jahren 2021 und 
2023 dar. 

Einfluss der Witterung und Flächenentwicklung 

Der Wert der Gradtagzahl (Anzahl der Tage, an ▶
denen mehr oder weniger geheizt werden muss) 
über alle hessischen Wetterstationen hat sich im 
Mittel 2023 zu 2021 um 18,11 % reduziert. Das 
bedeutet, dass Jahr 2023 war im Vergleich zu 
2021 wärmer. 
Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Hessen ▶
lag 2023 um etwa 2 °C höher als im Jahr 2021. 
Der witterungsbereinigte Heizenergieverbrauch ▶
hat sich 2023 trotz gestiegener Nutzfläche im 
Vergleich zu 2021 um 7,2 % reduziert. 
Der Verbrauch von elektrischer Energie konnte ▶
um ca. 10,6 % verringert werden. 

Im Anhang finden Sie eine detaillierte Übersicht der 
zugrunde liegenden Verbrauchswerte sowie eine 
grafische Darstellung der Entwicklung von Heizener-
gie, Strom- und Kälteverbrauch (Abbildung 1). 

1. https://www.effizienzhaus-online.de/energieverbrauch-haus/
2. https://www.effizienzhaus-online.de/energieverbrauch-haus/8

Tabelle 3: Aufteilung des Energieverbrauches 2023

Energieart Verbrauch 2023 Veränderung ggü. 2021 

Heizenergie 627.344 MWh -105.208 MWh (-14,4%)

Kälteenergie 13.301 MWh -2.125 MWh (-13,8%)

Elektrische Energie 367.334 MWh -43.513 MWh (-10,6%)



Energieverbräuche Land nach Ressort  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 2.1.

In Abbildung 2 ist der Wärmeverbrauch der Landes-
liegenschaften, ohne Hochschulen, nach Ressorts 
dargestellt. Den größten Anteil am Wärmeverbrauch 
hat das Ressort des HMdIS. Grund hierfür sind die 
Polizeiliegenschaften sowie die hessischen Erstauf-
nahmeeinrichtungen, die 365 Tage im Jahr 24 Stun-
den täglich mit Wärme versorgt werden müssen. Das 
HMdJ weist den zweithöchsten Wärmeverbrauch auf. 
Auch hier sind die Nutzungszeiten der Justizvollzugs-
anstalten als Hauptgrund zu sehen, die ebenfalls 
rund um die Uhr in Betrieb sind. Darüber hinaus 
verfügen das HMdIS, das HMdJ sowie das HMdF 
über die meisten Liegenschaften unter den Ressorts 
und damit verbunden über die größten Anteile an 
Flächen. Die Ressorts HMdIS, HMdJ sowie HMdF 
beziehen zusammen 68,2 % des absoluten Wärme-
verbrauchs. Der Anteil „BHZ + Sonstiges“ beinhaltet 

Liegenschaften, die keinem Ressort spezifisch zuge-
ordnet werden können, wie zum Beispiel der Hessi-
sche Landtag, die Hessische Staatskanzlei und die 
Behördenzentren mit verschiedenen Nutzern.  

In Abbildung 3 ist der Stromverbrauch der Landes-
liegenschaften ohne Hochschulen nach Ressorts 
dargestellt. Den Ressorts HMdIS, HMdJ und HMdF 
sind 70,5  % des Stromverbrauchs zuzuordnen. 
Analog zur Wärmeversorgung, ist diese Situation 
auch beim Strombezug auf die Struktur der Gebäude 
in Verbindung mit den versorgten Flächen zurückzu-
führen. Der Anteil „BHZ + Sonstiges“ beinhaltet 
Liegenschaften die keinem Ressort spezifisch zuge-
ordnet werden können, wie zum Beispiel der Hessi-
sche Landtag, die Hessische Staatskanzlei und die 
Behördenzentren mit verschiedenen Nutzern.  
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1: Absoluter Energieverbrauch Wärme, Strom und Kälte für die Liegenschaften der hessischen Landesverwaltung einschl. Hochschulen
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2: absoluter Wärmeverbrauch nach Ressort 20231. 
 
 
 
 

3: Stromverbrauch der Ressorts 2023 

1. Abkürzung: 
HMdF: Hessisches Ministerium der Finanzen 
HMdJ: Hessisches Ministerium der Justiz 
HMdIS: Hessisches Ministerium für Inneres und Sport 
HMWEVW: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
HMWK: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
HMUKLV: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
HKM: Hessisches Kultusministerium 
HMD: Hessisches Digitalministerium 
HMFG: Hessisches Ministerium für Familie und Gesundheit 
HMSI: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
BHZ: Behördenzentrum 

HMWK 
(ohne Hochschulen)
28.146 MWh/a

BHZ+Sonstiges
35.175 MWh/a

HMUKLV
10.570 MWh/a

HKM
9.464 MWh/a

HMD
300 MWh/a

HMdIS
93.587 MWh/a

HMWEVW
9.351 MWh/a

HMSI
1.225 MWh/a

HMdJ
81.603 MWh/a

HMdF
26.886 MWh/a

HMdF
25.525 MWh/a

HMWEVW
4.834 MWh/a

BHZ+Sonstiges
11.424 MWh/a

HMWK 
(ohne Hochschulen)
17.053 MWh/a

HMUKLV
5.274 MWh/a

HMSI
825 MWh/a 

HMdIS
41.412 MWh/a

HKM
2.972 MWh/a HMD

159MWh/a

HMdJ
34.669 MWh/a
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Energiekosten  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 2.2.

Die Versorgung der von der hessischen Landesver-
waltung genutzten Liegenschaften mit Energie 
(Wärme, Strom, Kälte) sowie Wasser und Abwasser 
verursachte im Jahr 2023 Kosten in Höhe von 
186,11 Mio. Euro. Das entspricht einer Kostenmeh-
rung von rund 36,12 % im Vergleich zum Berichtsjahr 
2021. 

Die Stromkosten haben mit rund 90,68 Mio. Euro bzw. 
ca. 48,72 % den größten Anteil an den Gesamtkosten.  

Für die Wärmeversorgung der Gebäude mussten im 
Jahr 2023 rund 82,20  Mio. Euro aufgewendet 
werden. Dies entspricht einem Anteil von rund 
44,16 % an den Gesamtkosten.  

Für die Wasser- und Abwasserentsorgung wurde im 
gleichen Zeitraum ein Betrag von 9,37  Mio. Euro 
(5,03 % der Gesamtkosten) aufgewendet.  

Mit rund 3,87 Mio. Euro bzw. 2,08 % verursacht die 
sonstige Energie, wie bspw. Fernkälte, Gas für den 
Küchenbetrieb oder für Labore, nur einen kleinen Teil 
der Gesamtkosten.  

Abbildung 4 stellt die Zusammensetzung der Ener-
gie- und Medienbezugskosten im Jahr 2023 dar. In 
Abbildung 5 ist die Entwicklung der Energie- und 
Medienbezugskosten über den gesamten Berichts-
zeitraum dargestellt.  
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4: Verteilung der Energie- und Medienbezugskosten für die Landesliegenschaften einschl. Hochschulen im Jahr 2023

5: Energie- und Medienbezugskosten der letzten 10 Jahre für die Landesliegenschaften einschl. Hochschulen



Energieträgeranteile Heizwärmeversorgung  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 2.3.

Abbildung 6 stellt den Anteil der Hauptenergieträger 
für die Heizwärmeversorgung dar. Demnach werden 
rund 52,26 % der Liegenschaften mit den Energie-
trägern Fernwärme und Biomasse versorgt. Mit 

einem Anteil von rund 44,4 % trug der Energieträger 
Erdgas zur Gebäudebeheizung bei. Der Einsatz des 
Energieträgers Heizöl spielte mit einem Anteil von 
rund 3,35 % eine untergeordnete Rolle.

12

6: Anteile Hauptenergieträger an der Heizwärmeversorgung des Landesliegenschaften einschl. Hochschulen

Fernwärme
278,3 GWh
45,18%

Heizöl
20,6 GWh
3,35%

Biomasse Holz
43,6GWh
7,08%

Erdgas
273,5 GWh
44,00%
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ENTWICKLUNG DER FLÄCHEN, ENERGIEVERBRÄUCHE UND 3.
–KOSTEN IM ZEITRAUM 2014-2023 

Wärmeverbrauch und wärmeversorgte Fläche  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 3.1.

Der absolute Wärmeverbrauch aller Landesliegen-
schaften, einschließlich der Mietflächen und Hoch-
schulen, hat im Jahr 2023 um 14,36  % (105.208 
MWh) gegenüber dem Referenzjahr 2021 abgenom-
men. Witterungsbereinigt (Abschnitt 2) entspricht 
dies einer Verbrauchsreduzierung von 4,07  % 
(35.208 MWh).  

Der Energieverbrauch für das Beheizen von Gebäuden 
ist wesentlich von der Außentemperatur abhängig. Für 
den Vergleich von Heizenergieverbrauchs kennwerte 
der Gebäude wird der Wärmeverbrauch mittels der 
Gradtagzahl um witterungsbedingte Außentempera-
turschwankungen bereinigt. Somit wird eine Ver- 
gleichbarkeit der verschiedenen Jahre gewährleistet 
(siehe DIN 3807). Die wärmeversorgten Flächen 
haben sich, im Jahr 2023 um 208.453 m² bzw. 2,66 % 
auf eine Fläche von 8,05 Mio. m² erhöht. Im Ender-
gebnis führt dies zu einem reduzierten spezifischen 
Wärmeverbrauch im Vergleich zum Referenzjahr 
2021, wie in den folgenden Grafiken ersichtlich. 

Abbildung 7 stellt darüber hinaus die Heizenergie-
kennwerte dar. Es wird deutlich, dass der spezifische, 
witterungsbereinigte Heizenergiekennwert der 
Landesliegenschaften inkl. Hochschulen im Jahr 
2021 bei 110 kWh/m² lag und sich im Jahr 2023 auf 
103 kWh/m² reduziert hat.    

Abbildung 8 stellt den spezifischen Heizenergiever-
brauch der Landesliegenschaften (ohne Hochschu-
len) dar. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist der 
Verbrauch um 7 kWh/m²BGF gesunken. Aufgrund der 
verstärkten Nutzung von „mobilem Arbeiten“ werden 
die Gebäude weniger intensiv genutzt. Dadurch 
konnte der spezifische Wärmeverbrauch im Jahr 
2023 auf 87 kWh/m²BGF reduziert werden.  

Abbildung 9 stellt die Entwicklung des spezifischen 
Heizenergieverbrauchs in den Hochschulen dar. Die 
spezifischen Werte der Hochschulgebäude liegen 
aufgrund der höheren technischen Ausstattung und 
der Nutzung über den Werten der übrigen Landes-
liegenschaften. Seit dem Jahr 2014 ist ein nahezu 
kontinuierlich abnehmender Heizenergiebedarf 
erkennbar. An dieser Stelle machen sich die verstärk-
ten Einsparbemühungen der Hochschulen bemerk-
bar. Gleichzeitig stieg in diesem Zeitraum der Anteil 
von Neubauten im Portfolio der Hochschulen.  

Im direkten Vergleich zum Jahr 2021 zeigt sich, ein 
ähnlicher Trend wie bei den übrigen Landesliegen-
schaften. Der spezifische Verbrauch der Hochschulen 
verringerte sich von 130 kWh/m2 auf 123 kWh/m²BGF 

und lag damit im Jahr 2023 um 7 kWh/m²BGF niedri-
ger als im Jahr 2021.    

7: Witterungsbereinigte Heizenergiekennwerte Land einschließlich Hochschulen und Entwicklung der wärmeversorgten BGF
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Wärmekosten  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 3.2.

Abbildung 10 stellt den mittleren Energiepreis für die 
Wärmeversorgung (Fernwärme, Gas, Heizöl, Holz) 
sowie die spezifischen Kosten in Euro/m²BGF aller 
Landesliegenschaften inkl. der Hochschulen dar. Der 
mittlere Energiepreis hat sich zwischen den Jahren 
2021 und 2023 um 84,4 % von 71,02 Euro/MWh auf 
131,02 Euro/MWh stark erhöht. 

Die gestiegenen Kosten sind sowohl auf die Entwick-
lung bei den Hochschulen als auch auf die Entwick-
lung bei den Landesliegenschaften zurückzuführen: 
Gestiegene Bezugskosten für Fernwärme, Erdgas 

und Strom führen zu steigenden Kosten bei den 
Hochschulen und so auch bei allen Landesliegen-
schaften.  

Die Preise für alle Heizenergieträger sind trotz der 
bestehenden Sammelverträge stark angestiegen. 
Grund hierfür sind die erheblichen Preissteigerungen 
in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukrai-
ne. Über die in den Verträgen enthaltenen Preisanpas-
sungsklauseln wurden die erheblichen Steigerungen 
auf die bestehenden Verträge übertragen. 

8: Heizenergiekennwerte Land ohne Hochschulen, witterungsbereinigt und Entwicklung der wärmeversorgten BGF
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9: Heizenergiekennwerte Universitäten und Hochschulen, witterungsbereinigt und Entwicklung der wärmeversorgten BGF
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Stromverbrauch und stromversorgte Fläche  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 3.3.

Der kumulierte Stromverbrauch aller Landesliegen-
schaften belief sich im Jahr 2021 auf 410.847 MWh. 
Zwischen den Jahren 2021 und 2023 reduzierte sich 
dieser Verbrauch um 43.513 MWh bzw. 10.59 % auf 
367.334 MWh. Die bewirtschaftete Fläche (Strom) hat 
sich im gleichen Zeitraum um 286.441 m² (+4,5 %) 
auf eine Gesamtfläche von rund 8,31 Mio. m² vergrö-
ßert. 

Abbildung 11 stellt die stromversorgte Fläche und 
den Stromverbrauch zwischen den Jahren 2014 und 
2023 dar 

Abbildung 12 stellt den spezifischen Stromverbrauch 
(kWh/m²BGF) sowie die Entwicklung der stromver-
sorgten Fläche für die Landesliegenschaften dar. 
Abbildung 13 bezieht sich auf den spezifischen 
Strombedarf an den Hochschulen und die Entwick-
lung der stromversorgten Fläche. Der spezifische 
Stromverbrauch der Hochschulgebäude liegt mit 
62,2 kWh/m²BGF etwa doppelt so hoch wie der der 
übrigen Landesliegenschaften (30,5 kWh/m²BGF). Ursa-
che hierfür sind vor allem die höhere Technisierung der 
Gebäude sowie die längeren Nutzungszeiten.

10: Spezifische Wärmekosten für die Landesliegenschaften einschließlich Hochschulen
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11: Entwicklung des Stromverbrauchs und der stromversorgten Fläche für die Landesliegenschaften einschließlich Hochschulen
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Stromkosten  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 3.4.

Die Bruttostromkosten stiegen im Jahr 2023 gegen-
über dem Jahr 2021 um rund 17,70 Mio. Euro auf 
insgesamt 90,68 Mio. Euro an. Diese Entwicklung ist 
in erster Linie auf die massiven Energiepreissteige-
rungen für Gas und Strom infolge des russischen 
Angriffskrieges auf die Ukraine zurückzuführen. Wie 
im Kapitel Strombeschaffung beschrieben, haben die 
Stromversorgungsunternehmen sämtliche Stromlie-
ferverträge zum 31.12.2022 fristgerecht gekündigt.  

Abbildung 14 zeigt die Entwicklung der gemittelten 
Bruttostrompreise der Landesliegenschaften ein -
schließlich der Hochschulen in den Jahren 2014 bis 
2023. In der Grafik ist ein deutlicher Preissprung im 
Jahr 2023 abzulesen. Der gemittelte Bruttostrompreis 
erhöhte sich zwischen den Jahren 2021 und 2023 um 
39,02 % von 17,76 Cent/kWh auf 24,69 Cent/kWh.   

Die Analyse des reinen Energiepreises (Strombe-
schaffungskosten an der Strombörse EEX) ohne Steu-
ern und Abgaben zeigt die Preisentwicklung noch 
deutlicher: 

2021: Durchschnittlicher Energiepreis rund 4,76 ▶
Cent/kWh netto (inkl. Ökostromaufschlag) 
2023: Durchschnittlicher Energiepreis rund ▶
47,61 Cent/kWh netto (inkl. Ökostromaufschlag) 

Damit haben sich die Energiepreise gegenüber dem 
Referenzjahr 2021 nahezu verzehnfacht. 

Trotz der Absenkung staatlicher Umlagen von 9,6 
Cent/kWh im Jahr 2021 auf 3,5 Cent/kWh im Jahr 
2023 (Abbildung 15), konnte dieser enorme Preisan-
stieg nicht kompensiert werden.  

12: Stromkennwerte Landesliegenschaften
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Um die starke Belastung durch die gestiegenen Ener-
giepreise abzufedern, trat im Jahr 2023 (vom 1. Januar  
2023 bis zum 31. Dezember 2023) die Strompreis-
bremse des Bundes in Kraft.  

Für Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch von 
bis zu 30.000 kWh wurde der Bruttostrompreis auf 
40 Cent/kWh begrenzt. – allerdings nur für 80 % des 
historischen Verbrauchs. Für Großverbraucher mit 
einem Jahresverbrauch von mehr als 30.000 kWh 
galt ein gedeckelter Netto-Arbeitspreis von 
13 Cent/kWh – begrenzt auf 70 % des historischen 
Verbrauchs. 

Alle darüberhinausgehenden Verbrauchsmengen 
mussten zu den deutlich höheren Marktpreisen 
beschafft werden, die im Jahr 2023 Spitzenwerte von 

bis zu 69 Cent/kWh brutto erreichten. 

Zur Veranschaulichung werden die Auswirkungen 
der Strompreisbremse auf die durchschnittlichen 
Stromkosten für 2 Liegenschaften dargestellt. 

Im Justizzentrum Darmstadt (Stromverbrauch ▶
größer 30.000 kWh/a) reduzierte die Strompreis-
bremse den spezifischen Strompreis von  
0,64 Euro/kWh auf 0,41 Euro/kWh. Dadurch 
konnten 262.120 Euro im Jahr eingespart 
werden.  
Im Finanzamt Schwalmstadt (Stromverbrauch ▶
kleiner 30.000 kWh/a) sank der Strompreis durch 
die Strompreisbremse von 0,69 Euro/kWh auf 
0,47 Euro/kWh. Es konnten im Jahr 2023 somit 
6.792 Euro eingespart werden.  

 

14: Entwicklung Stromkosten und durchschnittlicher spezifischer Strompreis für die  Landesliegenschaften inkl. Hochschulen
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Wasserverbrauch  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 3.5.

Wie in Abbildung 16 dargestellt, verbrauchten die 
Landesliegenschaften inkl. Hochschulen im Jahr 
2023 rund 2,14  Mio. m³ Wasser. Gegenüber dem 

Jahr 2021 ist der Wasserverbrauch im Jahr 2023 um 
rund 230.301 m3 gestiegen.  

Wasserkosten  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 3.6.

Abbildung 17 stellt die Entwicklung der Gesamtkos-
ten für die Wasserversorgung (einschließlich Abwas-
ser) zwischen den Jahren 2014 und 2023 dar. Nicht 
enthalten sind die Kosten für Niederschlagswasser.  

Diese betragen für die Landesliegenschaften 
einschließlich der Hochschulen im Jahr 2023 rund 
9,37 Mio. Euro. Gegenüber dem Jahr 2021 erhöhten 
sich diese Kosten damit um ca. 1.303.653 Euro.  

Der Wasser-/Abwasserpreis pro m³ hat sich im Jahr 
2023 gegenüber dem Jahr 2021 um ca. 3,66  % 

erhöht. Durchschnittlich wurden für Wasser und 
Abwasser im Jahr 2023 rund 4,38 Euro/m³ bezahlt.  

Die Steigerung ist maßgeblich auf Mehrverbräuche 
im Jahr 2023 zurückzuführen. Der Corona-Pandemie 
geschuldet, sollte die Anwesenheit in den Büroräu-
men im Jahr 2021 möglichst vermieden werden, was 
ursächlich für die vergleichsweise niedrigen Wasser-
verbräuche im Jahr 2021 ist. Im Vergleich zu den 
Kalenderjahren 2019 und 2022 wird deutlich, dass 
der Wasserverbrauch relativ konstant bleibt.

16: Verbrauchsentwicklung Wasser der Landesliegenschaften einschließlich Hochschulen
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17: Wasserkosten Landesliegenschaften einschließlich Hochschulen
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EIGENERZEUGUNGSANLAGEN UND ELEKTROMOBILITÄT 4.

Zahlen, Daten, Fakten Photovoltaik (PV)  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 4.1.

Ende 2023 waren auf den Landesliegenschaften 
insgesamt 42 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung 
von 2.434 kWp in Betrieb. Die Anlagen befinden sich 
im Eigentum des Landes Hessen oder sind zur 
Nutzung angemietet.  

Wie in Abbildung 18 zu erkennen ist, erzeugten diese 
Anlagen im Jahr 2023 1.450 MWh Strom. Der über-
wiegende Teil wurde in den Liegenschaften selbst 
verbraucht, lediglich 282 MWh (ca. 20 % der Produk-
tion) wurden als Überschuss in das öffentliche Netz 
eingespeist. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 lag die 
Erzeugung bei 1.090 MWh, wovon 217 MWh an das 
öffentliche Netz abgegeben wurden. Damit ist die 

Erzeugung von Strom aus Photovoltaik innerhalb von 
2 Jahren um rund 33  % gestiegen, während der 
Eigenverbrauchsanteil bei rund 80  % gehalten 
werden konnte. 

Neben den positiven Effekten für den Umwelt- und 
Klimaschutz ergeben sich für das Land Hessen auch 
wirtschaftliche Vorteile. Die rechnerische Kostener-
sparnis durch die Eigenstromproduktion und den 
eingesparten Strombezug belief sich im Jahr 2023 
auf rund 343.183 Euro. Grundlage dieser Berech-
nung ist der durchschnittliche Brutto-Strompreis der 
Landesliegenschaften (ohne Hochschulen) im Jahr 
2023 in Höhe von 29,37 Cent/kWh.  

18:  Stromerzeugung und Einspeisung mittels PV in den Landesliegenschaften ohne Hochschule
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19: PV-Stromerzeugung der Hochschulen
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Abbildung 19 zeigt die Stromerzeugung aus Photo-
voltaik an den Hochschulen. Im Jahr 2023 wurden 
insgesamt 1.844 MWh PV-Strom pro Jahr erzeugt. Im 
Referenzjahr 2021 lag die PV-Stromproduktion bei 
1.359 MWh, was einer Steigerung um rund 36% 
entspricht. Die rechnerische Kostenersparnis durch 

die Eigenstromnutzung und den dadurch verringer-
ten Netzbezug belief sich im Jahr 2023 auf rund 
393.346 Euro. Grundlage dieser Berechnung ist der 
durchschnittliche Brutto-Strompreis der Hochschulen 
im Jahr 2023 in Höhe von 21,66 Cent/kWh.  

Ausbau der Photovoltaik im Land Hessen  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 4.2.

In Abbildung 20 ist die Entwicklung der installierten 
PV-Leistung in kWp seit dem Jahr 2014 dargestellt. 
COME-Solar ist Teil des CO2-Minderungs- und Ener-
gieeffizienzprogramms des Landes und zielt auf die 
konsequente Erschließung solarer Energiepotenziale 
auf landeseigenen Liegenschaften ab. Der Fokus 
wird dabei auf Photovoltaik gelegt (PV), da Solarther-
mie einen ganzjährigen Wärmebedarf voraussetzt, 
der nicht in allen Gebäuden gegeben ist. 

Umsetzung und Projektergebnisse 

Das Programm COME-Solar wurde bereits mit 
mehreren Pilotprojekten und Umsetzungen konkre-
ter Anlagen realisiert. Seit Beginn des Programms hat 
sich die weitere Errichtung von PV-Anlagen stark 
beschleunigt. Im Jahr 2023 wurden, im Rahmen von 
COME-Solar, sieben Anlagen mit einer Gesamtleis-
tung von rund 366 kWp errichtet. 

20: Entwicklung PV-Leistung Landesliegenschaften ohne Hochschulen
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21: Entwicklung PV-Leistung Hochschulen
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Insgesamt waren im Jahr 2023 PV-Anlagen mit einer 
Gesamtleistung von 2.434 kWp auf den Dächern der 
Landesliegenschaften installiert. Im Referenzjahr 
2021 lag die installierte Gesamtleistung noch bei 
1.737 kWp. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 
40 %. Damit wurde alleine in den Jahren 2022 und 
2023 eine Leistung von 697 kWp neu in Betrieb 
genommen.  

Abbildung 21 verdeutlicht, dass auf den Dächern der 
Hochschulen des Landes Hessen im Jahr 2023 PV-
Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2.084 kWp 
installiert waren.  

Im Referenzjahr 2021 lag die installierte Gesamtleis-
tung bei 1.742 kWp. Damit wurde die installierte 
Gesamtleistung innerhalb von zwei Jahren um 342 
kWp (rund 20%) gesteigert.  

Zahlen, Daten, Fakten Blockheizkraftwerke  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 4.3.

Der Einsatz von Blockheizkraftwerken (BHKW) beim 
Land Hessen bewegt sich im Spannungsfeld 
zwischen hocheffizienter Brennstoffausnutzung, wirt-
schaftlichem, netzdienlichem Betrieb und den klima-
schädlichen Auswirkungen fossiler Brennstoffe. 
Angesichts des CO2-Emissionsfaktors im deutschen 
Strommix von 383 g/kWh (2023) bzw. 442 g/kWh 
(2022) kann die Stromerzeugung durch BHKW 
vertreten werden.  

Als zuverlässige, grundlastfähige Erzeugungsform 
tragen BHKW dazu bei, dass weniger teure und 
klimaschädlichere Regelenergie eingesetzt werden 
muss, wenn z.B. regenerative Energie nicht in ausrei-
chendem Umfang zur Verfügung steht. 

Moderne Anlagen erreichen dabei Wirkungsgrade 
von über 90%.  

Im Jahr 2023 belief sich die Stromerzeugung 
auf 17.243 MWh. Davon wurden 2.478 MWh in das 
öffentliche Netz eingespeist. Der weitaus größte Teil, 

ca. 14.765  MWh bzw. 85  % wurde vor Ort in den 
Liegenschaften genutzt.  

Abbildung  22 zeigt die Stromerzeugung und 
Einspeisung der BHKW in den Landesliegenschaften 
ohne Hochschulen. Seit dem Jahr 2021 wurde kein 
neues BHKW in Betrieb genommen. Im Jahr 2023 
waren somit, wie auch 2021, insgesamt 43 Blockheiz-
kraftwerke in Betrieb, die Strom und Wärme direkt in 
den Liegenschaften erzeugten. Der Rückgang der 
Stromproduktion im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 
2021 ist auf die Betriebsweise der Anlagen zurückzu-
führen. Diese werden wärmegeführt betrieben, das 
heißt, der Betrieb der BHKWs ist abhängig von der 
Außentemperatur. In den Sommermonaten, wenn 
keine Wärme benötigt wird, stehen die Anlagen still. 
Das Jahr 2021 war spürbar kälter als das Jahr 2023. 
Die Betriebsstunden lagen im Jahr 2021 daher deut-
lich höher. Entsprechend wurde im Jahr 2021 deut-
lich mehr Strom erzeugt (22.652 MWh) als im Jahr 
2023 (17.243 MWh). 

22: Stromerzeugung und Einspeisung mittels BHKW in den Landesliegenschaften ohne Hochschulen
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Zahlen, Daten, Fakten E-Mobilität  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 4.4.

Das Land Hessen verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Bis 
zum Jahr 2030 soll die Landesverwaltung nettotreib-
hausgasneutral ausgerichtet sein. Ein zentraler 
Baustein dabei ist der Umstieg auf elektromobile 
Lösungen. Im Fokus stehen sowohl die Elektrifizie-
rung des landeseigenen Fuhrparks als auch der 
systematische Aufbau einer flächendeckenden 
Ladeinfrastruktur an allen Dienststellen. 

Unter dem Titel „COME-Mobilität“ setzt das Hessi-
sche Ministerium der Finanzen dieses Programm als 
Teil des CO2-Minderungs- und Effizienzprogramms 
um. Die Projektleitung und operative Umsetzung 
erfolgen durch den Landesbetrieb Bau und Immobi-
lien Hessen (LBIH). 

Ziel ist der Aufbau einer landeseinheitlichen Ladein-
frastruktur, bei der alle Ladepunkte über einheitliche 
Ladekarten genutzt werden können – ressortüber-
greifend und ohne zusätzliche Verrechnungsprozes-
se. Die Ladepunkte werden, sofern technisch sinnvoll, 
mit einer maximalen Ladeleistung von 22 kW (AC) 
ausgestattet. Abhängig vom Bedarf werden Wallbo-
xen mit einem Ladepunkt oder Ladesäulen mit zwei 
Ladepunkten installiert. 

Das Programm leistet damit einen konkreten Beitrag 
zur CO�-Einsparung und unterstreicht den Anspruch 
Hessens, eine Vorreiterrolle im Bereich klimafreund-
licher dienstlicher Mobilität einzunehmen. Zwei 
exemplarische Baumaßnahmen verdeutlichen die 
Bandbreite des Vorhabens: 

Beispiel 1: Ladeinfrastruktur vor historischer Kulisse 
– Verwaltung Schlösser und Gärten Hessen in Bad 
Homburg 

Besonderes Fingerspitzengefühl war bei der Umset-
zung an der Verwaltung der Staatlichen Schlösser 
und Gärten Hessen in Bad Homburg gefragt (Abbil-
dung 23). Ziel war es, Ladeinfrastruktur aufzubauen, 
ohne das historische Erscheinungsbild der Schloss-
anlage zu beeinträchtigen. 

Gelöst wurde diese Herausforderung durch den 
Einsatz speziell angepasster Doppel-Stelen, deren 
Höhe auf die Umgebung abgestimmt wurde. Auf 
dem Parkplatz vor dem Schloss entstanden so insge-

samt acht Ladepunkte. Ein gelungenes Beispiel für 
die Verbindung von Denkmalschutz und moderner 
Mobilität. 

Beispiel 2: E-Bike-Infrastruktur am Internat Schloss 
Hansenberg in Wiesbaden 

Nicht nur Autos stehen im Fokus des Bauprogramms 
COME-Mobilität: Auch Fahrräder und Pedelecs spie-
len eine wichtige Rolle. Am Internat Schloss Hansen-
berg in Wiesbaden wurde im Rahmen des Projekts 
eine hochwertige Fahrradabstell- und Ladeanlage 
realisiert. 

Kernstück ist ein maßgefertigtes Fahrraddach, das 
sich harmonisch in die bestehende Architektur 
einfügt und durch Fahrradladesäulen (Abbildung 24) 
und abschließbare Schränke für die Fahrradausrüs-
tung (Abbildung 25) ergänzt wird. Auch optisch 
wurde auf Qualität geachtet. Die Anlage wurde in 
Holzoptik gestaltet, passend zur Gebäudefassade. 

Mit solchen Maßnahmen zeigt das Land Hessen, wie 
klimafreundliche dienstliche Mobilität konkret, 
alltagsnah und zukunftsfähig umgesetzt werden kann 
– und macht die Landesverwaltung zum Vorbild für 
andere öffentliche Einrichtungen. 

22

23: Ladesäulen Schloss Bad Homburg
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24: Fahrradladesäulen Internatsschule Schloss Hansenberg 25: Abschließbare Akkuhalter für die E-Bikes der Lehrkräfte
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ENERGIEBESCHAFFUNG 5.

Gasausschreibungen  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 5.1.

Die Erdgasversorgung der hessischen Landesliegen-
schaften wird hauptsächlich durch neun Verträge 
geregelt. Diese Verträge sind auf die verschiedenen 
Regionen Hessens aufgeteilt, darunter Osthessen, 
Rhein-Main, Nordhessen, Mittelhessen, Südhessen, 
Westhessen sowie eine überregionale Versorgung. 
Für einige spezielle Liegenschaften gibt es zudem 
einzelne Gaslieferverträge, die aufgrund besonderer 
Anforderungen oder Rahmenbedingungen abge-
schlossen wurden. Beispiele hierfür sind das Fern-
heizwerk der Universität Marburg und das 
Biogas-BHKW im Forstamt Weilburg. 

Insgesamt beläuft sich das Vertragsvolumen derzeit 
auf etwa 300 GWh pro Jahr, und rund 550 Abnahme-
stellen werden aktuell mit Erdgas versorgt. 

Die Verträge wurden im Jahr 2019 europaweit im 
offenen Verfahren nach der Vergabeverordnung für 
öffentliche Aufträge (VgV) abgeschlossen. Sie haben 
eine Laufzeit von vier Jahren, mit der Option, sie um 
ein weiteres Jahr zu verlängern. Mit Ausnahme eines 
Vertrages konnten die bestehenden Verträge vor 

Beginn der Gaskrise unter den gleichen vertraglichen 
Rahmenbedingungen mit den Gaslieferanten bis 
Ende 2024 verlängert werden. Die Beschaffungszeit-
punkte des Verlängerungsjahres lagen jedoch teil-
weise in der Gaskrise, wodurch der Gaspreis 
gegenüber den Vorjahren stärker anstieg.    

Die Beschaffung des Erdgases für die einzelnen 
Lieferjahre erfolgte durch Börseneinkäufe, bei denen 
Tranchen und Terminmarktprodukte für Kalenderjah-
re genutzt wurden. Um Risiken zu streuen, wurden 
die Tranchen auf mehrere Einkaufszeitpunkte verteilt. 
Die Beschaffung aller Lieferjahre begann bereits im 
Jahr 2019. Die Gaspreise stiegen durch den russi-
schen Angriffskrieg auf die Ukraine aufgrund höherer 
Einkaufspreise, Netzentgelte, Regelenergieumlage, 
Gasumlage und Gasspeicherumlage zwischen den 
Referenzjahren 2021 und 2023 um ca. 395 % auf 
rund 13,62 Cent/kWh an. Abbildung 26 stellt die 
Entwicklung des Gaspreises für die Landesliegen-
schaften inkl. Hochschulen zwischen den Jahren 
2020 und 2023 dar.  
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26: Entwicklung durchschnittlicher Gaspreis der Landesliegenschaften inkl. Hochschulen
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Stromausschreibungen  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 5.2.

Infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukrai-
ne und der daraus resultierenden Energiekrise stan-
den die Jahre 2022 und 2023 auch für das Land 
Hessen im Zeichen großer Herausforderungen bei 
der Strombeschaffung. Der Landesbetrieb Bau und 
Immobilien Hessen (LBIH) war in seiner Funktion als 
zentraler Beschaffer von Energie für Landesliegen-
schaften mit Vertragskündigungen, enormen Preis-
sprüngen sowie erschwerten Ausschreibungs- 
bedingungen konfrontiert. Dennoch konnte durch 
gezielte Maßnahmen die Stromversorgung aller 
Liegenschaften mit Ökostrom sichergestellt werden. 

Ausgangslage 

Zum 31.12.2022 kündigten alle Energieversorger, 
bedingt durch die stark gestiegenen Beschaffungs-
kosten, fristgerecht sämtliche bestehenden Stromlie-
ferverträge des Landes Hessen. Betroffen waren: 

rund 400 RLM-Abnahmestellen (RLM: Registrie-▶
rende Leistungsmessung Jahresverbrauch über 
100.000 kWh), 
rund 1.500 SLP-Abnahmestellen (SLP: Standard-▶
lastprofil), 
sowie 2.500 Ampelanlagen und 360 Funkmas-▶
ten. 

Somit musste ein europaweites Ausschreibungsver-
fahren zur Strombeschaffung für das gesamte 
Liegenschaftsportfolio des Landes erfolgen. 

Ausschreibungsverfahren und Ergebnisse 

Die Ausschreibung der Stromlieferverträge wurde 
durch das CC Energie und die Vergabestelle des 
LBIH im offenen Verfahren nach den Vorgaben der 
Vergabeverordnung (VgV) durchgeführt. Gemäß der 
hessischen Landesstrategie wurde die Stromliefe-
rung ausschließlich mit 100 % Ökostrom ausge-
schrieben. 

Die Ausschreibung fiel in einen der volatilsten Zeit-
räume des europäischen Energiemarktes: 

Die Unterbrechung der Gaslieferungen durch ▶
Russland führte zu extremen Preissteigerungen 
für Strom und Gas. 

Trotz zweier europaweiter Ausschreibungsrun-▶
den konnten für einige Lose keine Festpreisan-
gebote erzielt werden. 

Für die Liegenschaften mit Abrechnung im Standard-
lastprofil (SLP) konnten Festpreisverträge mit einer 
Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen werden. 

Für die rund 280 Mio. kWh Strombedarf der Liegen-
schaften mit registrierender Leistungsmessung 
wurden 17 Lose ausgeschrieben. Für lediglich drei 
Lose gingen Angebote ein, die daraufhin mit einer 
Laufzeit von drei Jahren beauftragt wurden. 

Diese Verträge wurden mit einem Festpreis von ▶
rund 46,8 Cent/kWh netto (entspricht 62,5 
Cent/kWh brutto) abgeschlossen. 
Die Strombeschaffung erfolgt dort in fünf ▶
Tranchen. 
Für die übrigen Lose wurde in Abstimmung mit ▶
der Zentralen Vergabestelle ein Verhandlungs-
verfahren ohne öffentlichen Teilnahmewett -
bewerb durchgeführt. Dabei wurden: Spot- 
marktverträge (Laufzeit 1 Jahr) mit den örtlichen 
Energieversorgern abgeschlossen. 
Der Strompreis richtet sich hier nach dem stünd-▶
lich aktuellen Börsenpreis (Spotmarkt). 
Diese Variante ermöglichte eine kurzfristige ▶
Versorgungssicherheit ohne Preisgarantie für 
das Jahr 2023. 

Trotz erheblicher Marktschwierigkeiten konnte durch 
die Kombination aus Festpreis- und Spotmarktverträ-
gen die Versorgung sämtlicher Landesliegenschaften 
für 2023 gewährleistet werden. Die wichtigsten Kenn-
zahlen: 

Gesamtbeschaffungsmenge: 308 Mio. kWh ▶
Davon 244 Mio. kWh über Spotmarktverträge ▶
ohne Preisgarantie 
100 % Ökostromlieferung für alle Liegenschaften ▶
Durchschnittliche Brutto-Stromkosten der ▶
Landesliegenschaften: 29,37 Cent/kWh (zum 
Vergleich: 18,57 Cent/kWh in 2021) 

Durch die Einführung der bundesweiten Strompreis-
bremse konnten die deutlich gestiegenen Kosten 
zumindest teilweise abgefedert werden. 
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Vertragsmanagement für Nah- und Fernwärme  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 5.3.

Die Wärmeversorgung der hessischen Landesliegen-
schaften erfolgt nicht ausschließlich durch eigene 
Wärmeerzeugungsanlagen, die auf Öl, Gas oder 
Biomasse basieren, oder durch Wärmeliefer-
Contractingverträge. Etwa 480 Landesliegenschaften 
(ca. 7% Wärmeverbrauchsanteil aller fernwärmever-
sorgter Landesliegenschaften) werden durch Dritte, 
beispielsweise Stadtwerke, mit Fernwärme versorgt. 
Zu diesem Zweck wurden mit regionalen Energiever-
sorgungsunternehmen, die über flächendeckend 
ausgebaute Wärmenetze verfügen, einheitliche 
Rahmenverträge geschlossen. Diese Verträge gelten 
sowohl für bestehende Liegenschaften als auch für 
zukünftige Objekte, die in den Vertrag aufgenommen 
werden können. Durch diese Regelung wird der 
administrative Aufwand hinsichtlich der Abrechnung 
für beide Vertragspartner erheblich reduziert. 

Des Weiteren bestehen individuelle Wärmeversor-
gungsverträge im Rahmen sogenannter Insellösun-
gen oder in Städten, in denen die Fern- 
wärmeinfrastruktur nicht ausgebaut ist. 

Die Fernwärmeverträge mit bedeutenden Energie-
versorgern aus Frankfurt am Main (Mainova), Gießen 
(Stadtwerke Gießen), Kassel (Stadtwerke Kassel), 
Marburg (Stadtwerke Marburg), Wiesbaden (ESWE) 
sowie das Liefercontracting der TU Darmstadt in 
Darmstadt decken derzeit etwa 90 % des gesamten 
Fernwärmebedarfs der belieferten hessischen 
Landesliegenschaften ab. 

Bundes- und Landesliegenschaften gelten als bedeu-
tende Großabnehmer im Bereich der Fernwärmever-

sorgung und sind somit wichtige Referenzkunden für 
die Versorgungsunternehmen. Sie tragen maßgeb-
lich zur Steuerung des innerstädtischen Trassenaus-
baus bei. 

Die bestehenden Fernwärme-Rahmenverträge ▶
sind kontinuierlich auf ihre Aktualität sowie auf 
Optimierungsmöglichkeiten zu prüfen. Diese 
Überprüfungen erfolgen regelmäßig anhand 
folgender Kriterien: 
Alter der Verträge ▶
Laufzeitende der Verträge ▶
Kündigungen ▶
Umbauten, Erweiterungen oder Nutzungsände-▶
rungen 
Änderungen in der Fernwärmeversorgung ▶
seitens des Versorgers, wie z.B. Einführung neuer 
Wärmeerzeugungsarten sowie deren preisliche 
und energetische Auswirkungen (z.B. Tempera-
turabsenkungen) 
Rechtliche Prüfung von Preisgleitklauseln ▶
Überprüfung der Aktualität der Preisgleitklau-▶
seln im Hinblick auf Preissteigerungen 
Überführung einzelner Verträge in Rahmenver-▶
träge bei überdurchschnittlich gestiegenen Prei-
sen 
Möglichkeiten zur Optimierung der Lieferpreise ▶
Reduzierung der Fernwärmeanschlussleistungen ▶

Vor dem Anschluss einer Liegenschaft an die Fern-
wärme ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
hinsichtlich alternativer Versorgungskonzepte durch-
zuführen. Dabei werden die Fernwärmepreise mit 
Eigenversorgungsvarianten, beispielsweise Biomas-
se oder Wärmepumpen, verglichen. 
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27: Entwicklung durchschnittlicher Fernwärmepreis der Landesliegenschaften inkl. Hochschulen 



Der durchschnittliche Brutto-Energiepreis für die 
Fernwärme der Landesliegenschaften inkl. Hoch-
schulen lag im Jahr 2021 bei 9,41 Cent/kWh (vgl. 
Abbildung 27). Im Vergleich dazu lag der Durch-
schnittspreis im Jahr 2023 bei 12,99 Cent/kWh für 
die Landesliegenschaften inkl. Hochschulen. Dies 
entspricht einer Preissteigerung um rund 38 %. 

Bei den Hochschulen war die Preissteigerung deut-
lich höher, als bei den Landesliegenschaften.  Die   
Goethe Universität Frankfurt als Beispiel musste im 

Jahr 2021 im Durchschnitt einen Wärmepreis von 
5,49  Cent/kWh bezahlen.  Im Jahr 2023 lag der 
durchschnittliche Wärmepreis dieser Uni bei 10,07 
Cent/kWh. Dies entspricht einer Preissteigerung von 
rund   83,44 %. Die höchste Preissteigerung für die 
Beschaffung von Fernwärme musste die Hochschule 
Darmstadt hinnehmen. Der Wärmepreis stieg 
zwischen den Jahren 2021 und 2023 von 
8,81  Cent/kWh auf 25,52 Cent/kWh in 2023 und 
somit um rund 189%. 

Vertragsmanagement für Biomasse  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 5.4.

Durch kontinuierlichen Ausbau von erneuerbaren 
Energien im Bereich der Wärmeerzeugung bei hessi-
schen Landesliegenschaften ist in zunehmendem 
Maße auch die Versorgung mit Holzpellets/Holzhack-
schnitzel in den zentralen Fokus gerückt. Zur Verein-
fachung und Vereinheitlichung bezüglich Versorgung, 
Preise, Bestellung und Abrechnung wurden durch das 
CC Energie Rahmenverträge für die Regionalbereiche 
Ost, Mitte, Nord, Süd-West, sowie für die Universität 
Kassel und Hochschule Fulda abgeschlossen. Folgen-
de Liefermengen für Holzpellets wurden für die 
verschiedenen Verträge im Zeitraum 2022 und 2023 
beauftragt: 

Regionalbereich Ost: ca. 360 t/a ▶
Regionalbereich Mitte: ca. 400 t/a ▶
Regionalbereich Nord: ca. 110 t/a ▶
Regionalbereich Süd/West: ca. 490 t/a ▶
Universität Kassel: ca. 250 t/a ▶
Hochschule Fulda: ca. 200 t/a ▶

Die Vertragslaufzeiten belaufen sich im Regelfall auf 
zwei bis optional maximal vier Jahre.  

Der durchschnittliche Brutto-Energiepreis für die 
Pellets der Landesliegenschaften lag im Jahr 2021 
bei 4,555 Cent/kWh. Im Vergleich dazu lag der 
Durchschnittspreis im Jahr 2023 bei 6,736 Cent/kWh 
für die Landesliegenschaften. Dies entspricht einer 

Preissteigerung um rund 48%. 

Für Einzelliegenschaften wurden separate Holzhack-
schnitzel-Verträge vereinbart. Die Verträge sind euro-
paweit im offenen Verfahren nach der VgV für vier 
Jahre ausgeschrieben worden.  

Bei den Holzhackschnitzel- oder Holzpellet-
Ausschreibungen wird dabei auch die Nachhaltigkeit 
und Herkunft in den Fokus gestellt. Neben der Erfül-
lung von Zertifizierungen wie FSC (Forest Steward-
ship Council) und PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification) sind weitere 
Kriterien aufgestellt worden. Es dürfen nur Pellets 
und Holzhackschnitzel geliefert werden, die aus 
zuverlässigen Quellen stammen, das heißt nicht aus: 

Primärwäldern (echter Urwald, z. B. der Tropen, ▶
Subtropen und Taiga) 
Schutzgebieten (Nationalparks, Naturschutzge-▶
bieten etc. mit dezidierten Nutzungsverboten) 
Nicht nachhaltiger Bewirtschaftung bzw. Verstoß ▶
gegen Gesetze oder entsprechende Zertifizie-
rungsstandards 
Quellen mit unverhältnismäßig langen Trans-▶
portwegen (Grund: CO2-Fußabdruck) 

Die Einhaltung dieser Kriterien ist mittels Herkunfts-
nachweis von den Lieferanten zu bestätigen. 
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Energiecontracting  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 5.5.

Im Land Hessen werden sowohl das Energiespar-
Contracting (ESC) als auch das Energieliefer-
Contracting (ELC) umgesetzt. Die Vergabe der 
entsprechenden Verträge erfolgt nach den Vorgaben 
der Vergabeverordnung (VgV). 

Energiespar-Contracting (ESC):  

Es wird ein Vertrag mit einem spezialisierten Dienst-
leister, dem Contractor, geschlossen, in dem dieser 
eine Garantie für Energieeinsparungen übernimmt. 
Umfassende Maßnahmen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz werden vom Contractor geplant, finan-
ziert, umgesetzt und betreut. Diese Maßnahmen 
werden in enger Abstimmung mit der Liegenschafts-
verwaltung vorab geprüft und genehmigt. Die Kosten 
des Contractors für die Umsetzung, Betreuung und 
Instandhaltung der Optimierungsmaßnahmen 
werden durch die eingesparten Energiekosten refi-
nanziert. 

Energieliefer-Contracting (ELC):  

Der Contractor übernimmt die Planung, Finanzierung 
und Errichtung sowie den Betrieb, die Bedienung, 
Wartung und Instandhaltung der Energieerzeu-
gungsanlage. Er ist außerdem für die Beschaffung 
und den Einsatz der erforderlichen Energieträger 
verantwortlich. Die im Rahmen des ELC erzeugte 
Energie wird vom Contractor an den Auftraggeber, 
den Contracting-Nehmer, verkauft. Beim Land 
Hessen handelt es sich dabei hauptsächlich um 
Wärmeenergie; es können jedoch auch andere Ener-
gieträger wie Prozesswärme, Kälte, Strom, Dampf 
oder Druckluft geliefert werden. Bestehende Anla-
gen können ebenfalls übernommen werden. In 

solchen Fällen erfolgt meist eine Modernisierung der 
vorhandenen Erzeugungseinheiten.  

ENERGIESPARCONTRACTING 5.5.1.

Im Zeitraum der Jahre 2022 und 2023 waren zwölf 
Energiespar-Contractingverträge in der Vertragspha-
se. Seit dem Jahr 2000 wurden insgesamt 40 Ener-
giespar-Contracting- Verfahren durchgeführt. Die im 
Rahmen dieser Verträge erneuerte und optimierte 
Anlagentechnik sowie das Energiemonitoring 
wurden erfolgreich an die Betreuung des Landesbe-
triebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH) übergeben 
und im Sinne eines Energiesparvertrages weiterbe-
trieben. Bei den verbleibenden zwölf Verträgen, die 
noch aktiv sind, konnte die Optimierung erfolgreich 
abgeschlossen werden. Sie befinden sich nun in der 
sogenannten Energiesparphase, auch Hauptleis-
tungsphase genannt. Die garantierte Energieein-
sparsumme für diese 12 Projekte beläuft sich auf 
rund 2 Mio. Euro pro Jahr. Zum Ende der Laufzeit 
wird ein Schlussaudit durchgeführt. Hierbei wird der 
Zustand der installierten Anlagentechnik (z.B. 
Wärmeerzeuger, Lüftung, Beleuchtung, etc.) begut-
achtet, Wartungsprotokolle/-berichte übergeben 
und ggf. zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Die 
Betreuung und das Monitoring der Energiesparmaß-
nahmen übernimmt nach Vertragsende die Liegen-
schaftsverwaltung, welche bereits Projektbegleitend 
beteiligt war.  In Tabelle 4, Tabelle 5 und Tabelle 6 im 
Anhang sind die aktuell laufenden Energiesparpro-
jekte dargestellt. 
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CO2-BILANZ DES LANDES HESSEN 6.

CO2-Fußabdruck 2023  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 6.1.

Im Rahmen der CO2-neutralen Landesverwaltung 
setzt das Land Hessen seine Strategie für einen ange-
messenen Klimaschutz und eine Verminderung von 
Treibhausgasen schrittweise um. Hierzu wurde im 
ersten Schritt die CO2-Bilanz („CO2-Fußabdruck“) der 
hessischen Landesverwaltung für das Jahr 2008 
erstellt. Die CO2-Bilanz wurde mit der dafür entwi-
ckelten Methodik regelmäßig fortgeschrieben und 
liegt für das Jahr 2023 vor. Die Verifizierung erfolgt 
gemäß TÜV Süd Industrie Service GmbH nach dem 
WIR/WBCSD GHG Protocol. 

Folgende Emissionsquellen werden in die Berech-
nung des CO2-Fußabdrucks einbezogen: 

Energieverbrauch der relevanten Gebäude ▶
(Strom, Wärme, Kälte und Prozessdampf aus 
externem Bezug und Eigenerzeugung), 
landeseigener Fuhrpark und ▶
Dienstreisen (Flüge und Bahnfahrten sowie die ▶
Nutzung privateigener Kfz). 

Abfall- und Abwasseraufkommen, das Pendelverhal-
ten der Mitarbeitenden, Taxifahrten, Fahrten mit dem 
ÖPNV, sowie der Papierverbrauch werden für den 
CO2-Fußabdruck der Landesverwaltung nicht bilan-
ziert.  

Die CO2-Bilanz 2023, wie in Abbildung 28 darge-
stellt, schließt mit 149.161  Tonnen CO2e ab. Den 
größten Anteil daran hat wie in den Vorjahren die 
Versorgung der Gebäude mit Wärme und Strom. In 
dem Gesamtwert ist ein Zuschlag von 5 % enthalten, 
die möglichen Unsicherheiten in der Datenerhebung 
berücksichtigt. Abbildung 29 zeigt die Entwicklung 
der CO2e-Emissionen der hessischen Landesverwal-
tung seit 2008. Dabei ist die Verminderung der Emis-
sionen durch Marktinstrumente wie der Einkauf von 
klimaneutralem Strom (Ökostrom) eingeflossen. 
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Im Vergleich zu den Ergebnissen der Eröffnungsbi-
lanz des Jahres 2008, bei der insgesamt 
476.223 Tonnen CO2e ermittelt worden sind, ist für 

2023 eine Verringerung der Emissionen um 68,7 % 
auf 149.161 Tonnen CO2e festzustellen.

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Direkte Kompensation 03.50032.39238.13257.95158.761000016.230
Minderung durch Öko-Strom 120.098152.571157.918150.822159.617174.318191.877193.007188.113200.295195.908216.132206.250197.75088.9977.681
Unsicherheit 7.1037.7879.5189.85611.28911.38911.71411.43011.62511.50613.57112.05512.57013.97418.24422.621
Strom 19.45918.08016.01313.27616.43819.84322.53623.35641.88343.90935.02133.35330.82333.229131.934210.141
Wärme 82.50299.839141.956145.702151.394149.173151.141149.249135.649137.711162.368164.136165.041187.632176.437184.010
Privateigene KFZ 3.0462.882-3.264-3.222-5.362-5.5253.6523.45800000000
Flugreisen 9.9958.091-187-1.898-18.447-17.75520.30515.69818.33712.12818.2389.09318.26118.19117.72017.331
Bahnreisen 00-40-74-261-3163624204134344021.7391.7822.1541.9702.600
Fuhrpark 26.99526.856-28.901-32.939-33.881-35.16539.93439.87436.22635.93139.17132.77135.48638.26436.81437.786
Emissionen ohne Marktinstrumente 269.259316.106357.797357.788396.689414.084438.486433.636432.859442.520464.539469.914470.874491.930473.075483.904
Emissionen mit Marktinstrumenten [tCO2e] 149.161160.035167.487168.834179.121181.005246.609240.629244.746242.225252.401253.782264.624294.180384.078476.223
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29: Entwicklung CO2-Quellen bis 2023



AUSGEWÄHLTE PROJEKTE 7.

Projekte aus dem Berichtszeitraum 2021 bis 2023  ◀ ■■ ■ ■  ■   ■ 7.1.

ENERGIEKONZEPT MIT SANIERUNGS-7.1.1.
FAHRPLAN STAATSKANZLEI 

Für die Hessische Staatskanzlei in Wiesbaden wurde 
eine Untersuchung zur zukünftigen Wärmeversor-
gung sowie möglicher Potentiale zur Steigerung der 
Energieeffizienz durch Anpassung der technischen 
Gebäudeausstattung und Sanierung der baulichen 
Substanz durchgeführt. Anlass waren u.a. die ener-
giepolitischen Vorgaben und auch die geplante Fern-
wärmenetzerweiterung des örtlichen Fernwärme- 
versorgers.   

Die Liegenschaft der Hessischen Staatskanzlei wurde 
1896 ursprünglich als Hotel errichtet. 2003/2004 
wurde das Gebäude saniert und die Räumlichkeiten 
zur Nutzung als Verwaltungsgebäude für die Hessi-
sche Staatskanzlei angepasst.  

Das Gebäude besteht aus insgesamt acht Geschos-
sen und geht vom zweiten Untergeschoss bis zum 
fünften Obergeschoss.  

Im Gebäude befinden sich größtenteils Büroräume. 
Im ersten und zweiten Untergeschoss befindet sich 
eine Tiefgarage mit Parkierungsanlage. Im Erdge-
schoss befindet sich eine Küche und Cafeteria. 
Außerdem gibt es im Erdgeschoss Sitzungs- und 
Veranstaltungsräume.  

Die Liegenschaft wird durch eine zentrale Erdgas -
kesselanlage mit Wärmeenergie versorgt. Zudem sind 
zentrale Flüssigkeitskühler installiert, die für eine Klima-
tisierung mittels Kaltwasser einzelner Räume sorgen. 

Die Raumluft wird über zentrale Lüftungsanlagen 
konditioniert. In Summe sind 19 Lüftungsanlagen 
installiert, die für eine geregelte Zu- und Abluft, bzw. 
nur Abluft für die benötigten Volumenströme sorgen. 

Mit den landespolitischen Vorgaben über Einsparpo-
tentiale in landeseigenen Liegenschaften besteht die 
Notwendigkeit, die vorhandene Anlagentechnik ener-

getisch zu optimieren. Die Bewertung der Gesamt-
energieeffizienz nach der DIN V 18599 für Heizung, 
Kühlung, Lüftung, und Beleuchtung von Nichtwohn-
gebäuden ist Grundlage der Planungsleistung. 

Die aktuelle Ausbaustrategie der örtlichen Fernwär-
meversorgung erschließt die potentielle Möglichkeit 
zur Substitution des Energieträgers Erdgas. Sinnvolle 
Alternativkonzepte zur Wärmeversorgung mit verfüg-
baren Energiequellen wurden ebenso untersucht. 
Das Bilanzierungsverfahren nach DIN V 18599 wurde 
angewendet. 

Des Weiteren wurde die Eigenstromproduktion 
mittels einer Photovoltaikanlage untersucht. Die 
größtmögliche Eigennutzung des produzierten 
Stroms war bei der Auslegung der PV-Anlage zu 
berücksichtigen. Hierzu sind die geeigneten Dachflä-
chen untersucht und eine grobe Visualisierung 
erstellt worden. Der Nachweis der vorgeschlagenen 
Maßnahme auf Machbarkeit, Kosten und Amortisati-
onszeit ist erbracht worden. Die Umsetzung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen in einem Contracting-
modell war ebenfalls zu untersuchen und zu bewer-
ten.  

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind mit dem 
Fokus der Langlebigkeit, Bedienbarkeit und Folge-
kosten bewertet worden. Neben der Wirtschaftlich-
keit war die Reduktion der CO2 Emissionen ein 
wichtiges Kriterium und mit jeweils vorgeschlagener 
Maßnahme auszuweisen.  

Nach umfangreichen Untersuchungen, Berechnun-
gen und Betrachtungen ist als Ergebnis der nachfol-
gende Sanierungsfahrplan erstellt worden 
(Abbildung 30).  

Aktuell befindet sich die Umstellung der Wärmeerzeu-
gung von Erdgas auf Fernwärme in der Projektierung. 
Darüber hinaus werden im Rahmen von Wartungen 
neue energieeffiziente Luftfilter eingebaut.  

32



33

Eine der bestehenden RLT-Anlagen wurde bereits 
gegen eine neue, energieeffiziente Anlage ausge-
tauscht. Für eine weitere RLT-Anlage wurde der 
Austausch bereits beauftragt.  

Des Weiteren erfolgt die sukzessive Umstellung der 
bestehenden Beleuchtung gegen LED-Beleuchtung.  

ENERGETISCHE SANIERUNG DER 7.1.2.
BEREITSCHAFTSPOLIZEI NORD IN 
KASSEL UND SÜDOST IN MÜHLHEIM 

Für die Liegenschaften wurde das Energieeffizienz-
Niveau der EnEV 2014 -50% als Anforderungsziel der 
energetischen Sanierung vereinbart. Bei der Entwick-
lung des Energiekonzeptes wurde auf zwei prinzipiel-
le Verfahrensweisen geachtet. Zum einen wurde der 
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4.2.5 Modernisierung der RLT-Anlagen  Mittel Mittel 

30: Sanierungsfahrplan Hessische Staatskanzlei Wiesbaden



34

Energieverbrauch reduziert, indem die Außenhüllen 
der Gebäude, die Energieerzeugung, -verteilung und 
-übergabe deutlich verbessert wurden. Hierbei 
wurden die Gebäude gedämmt und Fenster, Türen 
und Tore erneuert. Zum anderen wird die benötigte 
Energie durch regenerative Energieträger substitu-
iert. Hierbei wird die am Standort Kassel zur Verfü-
gung stehende Fernwärme als ökologischer und 
stabiler Energieträger mit folgenden regenerativen 
Energien ergänzt: 

Luft/Wasserwärmepumpe  1.
Solarthermieanlage  2.
Photovoltaikanlage inklusive Batteriespeicher zur 3.
Reduzierung des Strombezugs 

Am Standort Mühlheim erfolgt die Wärmeerzeugung 
in der Heizzentrale der Liegenschaft und wird von 
hier aus über das gesamte Gelände verteilt. Die 
Wärme wird über dreiverschiedene Erzeuger produ-
ziert: 

Über einen Holzhackschnitzelkessel (ca. 60 % der 1.
Wärmeenergie) 

Über einen BHKW Gasmotor (ca. 29% der 2.
Wärmeenergie) 

Über einen Gaskessel zur Spitzenlastabdeckung 3.
(ca. 11 % der Wärmeenergie) 

Zusätzlich wird für das Gebäude 30 „Holzhaus“ die 
Wärmeenergie über eine Wärmepumpe erzeugt. 

Grundsätzlich wurde mit den vorgelegten Energie- 
bzw. Sanierungskonzepten das Ziel verfolgt, die 
bestehende Bausubstanz weitgehend zu erhalten um 
hierdurch den Verbrauch der „grauen Energie“ (Ener-

gie, die zur Errichtung von Gebäuden notwendig ist) 
auf ein Minimum zu reduzieren.  

Der Energiebedarf sowie die Heizlast der Gebäude 
wurde durch Dämmmaßnahmen, sowie den Einsatz 
von energieeffizienter Gebäudetechnik (Lüftungsge-
räte, Heizung, Beleuchtung, Wärmepumpe) reduziert.  

Durch die geplanten Maßnahmen kann der Wärme-
verbrauch am Standort Kassel im Vergleich zum lang-
jährigen Mittelwert um ca. 58 % reduziert werden. Die 
Fernwärme wird hierbei zu mehr als 20 % durch rege-
nerative Energie ersetzt. 

Die Bereitschaftspolizei Nord in Kassel mit einer Brut-
togrundfläche von 37.930 m² BGF, wurde im Rahmen 
eines PPP-Verfahrens über einen privaten Partner 
finanziert, geplant und energetisch saniert. Sie wird 
seit Baubeginn 2020 von diesem auch über eine 
Vertragslaufzeit von 30 Jahren bewirtschaftet. 

Durch die geplanten Maßnahmen kann der Wärme-
verbrauch am Standort Mühlheim im Vergleich zum 
langjährigen Mittelwert um ca. 41  % reduziert 
werden. 

Die Bereitschaftspolizei Südost in Mühlheim mit einer 
Bruttogrundfläche von 40.098 m² BGF, wurde im 
Rahmen eines PPP-Verfahrens über einen privaten 
Partner finanziert, geplant und energetisch saniert. 
Sie wird seit Baubeginn 2020 von diesem auch über 
eine Vertragslaufzeit von 30 Jahren bewirtschaftet. 

31 Gebäude 39 Neubau Verwaltungs- und Wachgebäude Kassel 32: Gebäude 24 – Neue Wache in Mühlheim
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ANSCHLUSS DES HESSISCHEN LAND-7.1.3.
TAGS AN DIE STÄDTISCHE FERNWÄRME-
VERSORGUNG 

Die Liegenschaft des Hessischen Landtags wurde 
2022 an die städtische Fernwärmeversorgung ange-
schlossen. Flankierend dazu erfolgte eine Anpas-
sung/Optimierung der Steuerungs- u. Gebäude- 
leittechnik.  

In diesem Zuge wurde auch die bestehende Küchen-
technik auf strombasierte Geräte umgestellt. So kann 
zukünftig vollständig auf den Energieträger Gas 
verzichtet werden.  

Der Rückbau der Gasinfrastruktur ermöglichte die 
Nutzung des bisherigen Gas-Anschlussraums als 
Fernwärmeanschlussraum. 

Zusätzlich wurde ein externer Wärmeversorgungsan-
schluss für Havariezwecke installiert. Dieser konnte – 
vorgezogen ausgeführt - die unterbrechungsfreie 
Wärmeversorgung während der Umbauphase 
sicherstellen. 

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 
1.130.000 Euro. Die berechnete CO2-Emissionsein-
sparung liegt, im Bezug auf den Durchschnittswert 
aus den Jahren 2016–2018, bei 431,40 t/a. 

ENERGIESPARERLASS DES LANDES 7.1.4.
HESSEN 

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf 
die Ukraine hatten erhebliche Auswirkungen auf die 
Versorgungssicherheit der Landesliegenschaften mit 
Energie. Vor diesem Hintergrund trat der gemeinsa-
me Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieein-
sparung in den Liegenschaften der Landes- 
verwaltung“ am 1. September 2022 in Kraft.  

33: Fernwärmeübergabestation im hessischen Landtag

34: Hessischer Landtag in Wiesbaden
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Die Festlegungen dieses Erlasses galten für alle 
Liegenschaften und Gebäude, die im Eigentum des 
Landes sind, einschließlich der Universitäten und 
Hochschulen. 

Mit den Festlegungen sollte in der Landesverwaltung 
eine absolute Energieeinsparung (Wärme) von bis zu 
15 % in der Heizperiode (September bis April) 
2022/2023 gegenüber der Heizperiode 2021/2022 

erreicht werden. Für den Stromverbrauch war im glei-
chen Zeitraum eine Einsparung in Höhe von 5 % 
vorgegeben.   

Der Wärme- und Stromverbrauch wurde regelmäßig 
erfasst und an das CC Energie weitergegeben und 
dort monatlich ausgewertet.  

In den folgenden Abbildungen Nr. 35 und Nr. 36 sind 
die Energieverbräuche in den Liegenschaften des 

35: Absoluter Gesamtverbrauch Wärme aller Ressorts in der Heizperiode 2021/2022 im Vergleich zur Heizperiode 2022/2023 (ohne 
Mietliegenschaften)

36: Gesamtverbrauch Strom aller Ressorts in der Heizperiode 2021/2022 im Vergleich zur Heizperiode 2022/2023 (ohne Mietliegen-
schaften)
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Landes Hessen in der Heizperiode 2021/2022 (blau) 
und 2022/2023 (orange) im Vergleich dargestellt. 
Der absolute Wärmeverbrauch konnte im Vergleich 
zur Heizperiode 2021/2022 um 19  % reduziert 
werden. Die Einsparung beim Stromverbrauch lag 
bei 6 % in den Landesliegenschaften.  

Für die Hochschulen des Landes Hessen erfolgte 
eine separate Auswertung. Wie in den Abbildungen 

Nr. 37 und 38 dargestellt, konnte auch bei diesen 
Liegenschaften der Energieverbrauch deutlich redu-
ziert werden. Der absolute Wärmeverbrauch der 
Hochschulen konnte in der Heizperiode 2022/2023 
im Vergleich zu 2021/2022 sogar um 26 % reduziert 
werden. Der Stromverbrauch konnte wie bei den 
Landesliegenschaften ebenfalls um 6  % reduziert 
werden. 

37: Absoluter Gesamtverbrauch Wärme der Hochschulen in der Heizperiode 2021/2022 im Vergleich zur Heizperiode 2022/2023

38: Gesamtverbrauch Strom der Hochschulen in der Heizperiode 2021/2022 im Vergleich zur Heizperiode 2022/2023
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ERGEBNISSE 2023 – KERNAUSSAGEN UND KENNZAHLEN 8.

Der Energiebericht 2023 des Landes Hessen zeigt 
auf, dass auf einer genutzten Grundfläche von etwa 
8,31 Mio. m²BGF im Jahr 2023, eine Energiemenge 
von 1.007.979  MWh (Wärme, Kälte und Strom) 
verbraucht wurde. Die meiste Energie musste für die 
Beheizung der Gebäude aufgewendet werden. Der 
absolute Wärmeenergieverbrauch lag 2023 bei rund 
627.344 MWh (62,24 %). Der Stromverbrauch lag im 
Jahr 2023 bei rund 367.334 MWh (36,44 %). Die 
übrige Energie 13.301  MWh (1,32  %) entfällt auf 
sonstige Energie, wie Kälte oder Gase, die nicht zu 
Heizzwecken eingesetzt wird. 

Im Jahr 2023 wurden für die Beschaffung von Ener-
gie 186,11 Mio. Euro aufwendet. Die Stromkosten 
haben mit rund 90,68 Mio. Euro (48,72 %) den größ-
ten Anteil an den Gesamtkosten. Gefolgt von den 
Kosten für die Wärmeversorgung in Höhe von 82,20 
Mio. Euro (44,16 %). Die Kosten für Wasser und 
Abwasser der Liegenschaften beliefen sich im Jahr 
2023 auf rund 9,37 Mio. Euro (5,03 %). Für die übrige 
Energie mussten 3,87  Mio.  Euro aufgewendet 
werden. 

Dem gegenüber stehen Verbrauchswerte von 
1.158.825 MWh bzw. Kosten von 136,73 Mio. Euro 
im Referenzjahr 2021. Dies entspricht einer Reduzie-
rung des Energieverbrauchs um 150.846 MWh bei 
einer Steigerung der Kosten um 49,38 Mio. Euro. Die 
Zuwächse bei den Kosten gehen weitestgehend auf 
die teilweise stark gestiegenen Bezugskosten zurück. 
Die spezifischen, witterungsbereinigten Verbrauchs-
daten (kWh/m2BGF) haben sich leicht reduziert. Die 
Analyse der Daten und Fakten lässt vermuten, dass 
die Verbrauchsänderungen vor allem auf die 

verstärkte Inanspruchnahme des mobilen Arbeitens 
in Verbindung mit Desksharing zurückzuführen sind.   

Die Wärmeversorgung wurde in den Landesliegen-
schaften zu 52,26% mit den umweltfreundlichen 
Energieträgern Fernwärme (45,18 %) und Biomasse 
(7,08%) gedeckt. Der Anteil der Liegenschaften, die 
mit Erdgas versorgt wurden lag bei 44,40%. Darüber 
hinaus wurden 3,35% der Liegenschaften mit Heizöl 
versorgt. Die Heizkosten lagen im Jahr 2023 bei den 
Landesliegenschaften im Durchschnitt bei rund 
10,917 Cent/kWh. Für die Hochschulen wurde im 
Durchschnitt 15,058 Cent/kWh für Wärme aufgewen-
det. Im Vergleich dazu, lag bei der Stromversorgung 
der durchschnittliche Bruttopreis der Landesliegen-
schaften inkl. Hochschulen im Jahr 2023 bei rund 
24,69 Cent/kWh.  

Die Eigenstromproduktion in den Landesliegen-
schaften und Hochschulen des Landes Hessen konn-
te im Bereich der Photovoltaik weiter ausgebaut 
werden. Im Jahr 2023 wurden in den Landesliegen-
schaften rund 1.450 MWh PV-Strom produziert. 
Dadurch konnten in den Landesliegenschaften 
Kosten in Höhe von rund 343.183 Euro eingespart 
werden. Die installierte Leistung betrug in 2023 rund 
2.434 kWp. An den Hochschulen des Landes Hessen 
wurden im Jahr 2023 rund 1.844 MWh PV-Strom 
produziert. Dadurch konnten in den Hochschulen die 
Stromkosten um rund 393.346 Euro gesenkt werden. 
Die installierte Leistung betrug in 2023 an den Hoch-
schulen rund 2.048 kWp. Rund 80 % des erzeugten 
PV-Stromes konnte direkt in den Liegenschaften vor 
Ort genutzt werden.
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Wärmeverbrauch [GWh] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hochschulen 320,8 327,6 356 327,0 311,3 315,8 314,1 366,0 384,1 331,0

Landesliegenschaften 266,3 286,7 301,2 288,6 275,1 287,5 276,8 310,7 247,2 228,4

Mietliegenschaften 31,4 31,4 31,4 35,6 39,3 35,3 42,4 55,9 67,0 68,0

Gesamt 618,6 645,8 688,5 651,2 625,7 638,6 633,3 732,6 698,3 627,3

Wärmekosten [Mio. Euro] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hochschulen 25,1 27,0 31,1 23,0 23,4 23,4 22,6 27,3 28,2 49,8

Landesliegenschaften 19,4 19,9 18,4 17,8 17,9 19,1 17,7 20,5 19,0 23,0

Mietliegenschaften 2,8 2,8 3,0 3,4 2,9 3,3 4,8 5,4 6,1 9,4

Gesamt 47,4 49,6 52,6 44,2 44,2 45,7 45,1 53,1 53,3 82,2

Stromverbrauch [GWh] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hochschulen 221,7 235,3 239,4 262,1 264,5 263,0 244,9 248,4 256,1 223,2

Landesliegenschaften 143,9 145,0 148,5 149,5 149,2 146,4 142,4 142,1 123,7 118,7

Mietliegenschaften 13,6 13,7 13,7 16,7 16,4 17,4 17,5 20,3 22,6 25,4

Gesamt 379,2 394,0 401,5 428,3 430,0 426,8 404,8 410,8 402,3 367,3

Stromkosten [Mio. Euro] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hochschulen 45,7 45,2 47,7 41,8 43,2 41,9 42,4 42,8 41,3 48,3

Landesliegenschaften 26,1 25,5 26,1 25,0 24,6 24,2 25,7 24,3 24,0 31,3

Mietliegenschaften 3,2 3,5 3,9 4,8 4,3 4,0 4,2 5,9 7,2 11

Gesamt 75,0 74,3 77,7 71,7 72,1 70,0 72,3 73,0 72,4 90,7

Wasserverbrauch [Mio. m³] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hochschulen 1,13 1,15 1,12 1,05 1,21 1,10 0,92 0,84 1,05 1,03

Landesliegenschaften 0,95 1,00 0,98 0,98 0,97 0,99 0,88 0,87 0,86 0,90

Mietliegenschaften 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,09 0,15 0,20 0,21 0,20

Gesamt 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 2,1 2,1

Wasserkosten [Mio. Euro] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hochschulen 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 4,0 3,3 3,1 3,9 4,0

Landesliegenschaften 4,2 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,1 4,1 4,1 4,5

Mietliegenschaften 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 0,9 1,0 0,9

Gesamt 8,1 8,4 8,5 8,4 8,4 8,9 8,1 8,1 9,0 9,4
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ÜBERSICHT PROJEKTE ENERGIESPARCONTRACTING 10.

  Liegenschaft  BGF [m²]
Nutzer- 
anzahl

Investi- 
tions- 

kosten  
[€]

Vertrags- 
laufzeit 

CO2-Ein- 
sparung  

[t/Vertrags- 
zeitraum]

Energiesparmaßnahmen u.a.

1 Behördenzen-
trum Fulda, 
Königstraße/ 
Am Rosen -
garten

45.573 6 708.000 2018 – 2029 836 Erneuerung und Optimierung der 
Wärmeerzeugung, BHKW, Hocheffi-
zienzpumpen, Nachrüstung Thermo-
statventile, Gebäudeautomation, 
LED-Beleuchtung etc.

2 Behördenzen-
trum Marburg 
II, Raiffeisen-
straße

16.604 2 588.378 2020 – 2030 2.100 Erneuerung und Optimierung der 
Wärmeerzeugung, BHKW, Wärme-
pumpe, Pufferspeicher, Hocheffi-
zienzpumpen, Erneuerung 
Thermostatventile, Gebäudeautoma-
tion, LED-Beleuchtung etc. 

3 Behördenzen-
trum Frank-
furt/Main, 
Gutleutstraße 

152.475 11 2.752.230 2019 – 2029 2.280 Optimierung der RLT-Anlagen, Opti-
mierung der Beleuchtung, Moderni-
sierung der GLT, Optimierung der 
Raumheizung, Austausch von 
Heizungspumpen, Optimierung der 
Server-Kühlungen, Energiemanage-
ment / Aufschaltung von Zählern auf 
die Gebäudeleittechnik etc.

4 Finanzamt 
Offenbach

31.835 1 677.000 2020 – 2029 1.000 Einbau Heizungspufferspeicher, 
Reduzierung Fernwärmeleistung, 
zusätzliche Fernwärmeübergabesta-
tion, Hydraulische Anbindung 
Neubau, Hydraulische Optimierun-
gen Heizungsverteilung, Austausch 
von Heizungspumpen, Erneuerung 
MSR Heizungstechnik, Optimierung 
der RLT-Anlagen, Optimierung der 
Beleuchtung, Einbau und Aufschal-
tung von Zählern auf die GLT etc.

5 Justizzentrum 
Kassel, Frank-
furter Straße

49.758 4 976.000 2021 – 2030 1.020 Austausch von Heizungspumpen, 
Erneuerung Thermostatköpfe, Opti-
mierung der RLT-Anlagen, Optimie-
rung der Beleuchtung, 
Modernisierung der GLT, Energiema-
nagement/ Einbau und Aufschaltung 
von Zählern auf die Gebäudeleit-
technik etc.

6 Polizeipräsidi-
um Nordhes-
sen, Grüner 
Weg

24.404 1 804.000 2021 – 2030 770 Austausch von Heizungspumpen, 
Erneuerung Thermostatköpfe, Opti-
mierung der RLT-Anlagen, Optimie-
rung der Beleuchtung, 
Modernisierung der GLT, Energiema-
nagement/ Einbau und Aufschaltung 
von Zählern auf die GLT etc.



 

  Liegenschaft  BGF [m²]
Nutzer- 
anzahl

Investi- 
tions- 

kosten  
[€]

Vertrags- 
laufzeit 

CO2-Ein- 
sparung  

[t/Vertrags- 
zeitraum]

Energiesparmaßnahmen u.a.

7 Pool Darm-
stadt (BHZ 
Groß-Gerau, 
Finanzamt 
Bensheim, 
Landessozi-
algericht 
Darmstadt) 

43.510 4 674.000 2016 – 2026 3.300 Erneuerung und Optimierung der 
Wärmeerzeugung, BHKW, Steuerung 
etc.

8 Polizeipräsi-
dium 
Südhessen, 
Darmstadt

33.008 1 1.266.000 2016 – 2026 2.190 Erneuerung und Optimierung der 
Wärmeerzeugung, BHKW, Hocheffi-
zienzpumpen, Gebäudeautomation, 
LED-Beleuchtung etc.

9 Hess. Polizei-
akademie 
Wiesbaden

59.973 2 1.600.000 2017 – 2028 19.679 Erneuerung und Optimierung der 
Wärmeerzeugung (Hackschnitzelkes-
sel), BHKW, Steuerung, Gebäudeleit-
technik etc.

10 Behörden-
zentrum 
Rheingau-
straße 
(HLUG), 
Wiesbaden

22.975 2 1.213.000 2017 – 2026 22 Erneuerung und Optimierung der 
Wärmeerzeugung (Hackschnitzel -
kessel), BHKW, Hocheffizienzpumpen, 
Gebäudeautomation, LED-Beleuch-
tung etc.

11 Hess. Stat. 
Landesamt 
und Hess. 
Kultusminis-
terium, 
Wiesbaden

11.606 1 520.000 2015 – 2024 1.320 Erneuerung und Optimierung der 
Wärmeerzeugung, BHKW, Hocheffi-
zienzpumpen, Steuerung, Energie-
spar-Beleuchtung etc.

12 Hess. 
Landesfeu-
erwehr-
schule 
Kassel

23.256 1 1.560.000 2014 – 2024 5.960 Erneuerung und Optimierung der 
Wärmeerzeugung, BHKW, Optimie-
rung und Erneuerung von Lüftungsan-
lagen, Hocheffizienzpumpen, 
Neuaufbau einer GLT, komplette 
Erneuerung des Nahwärmenetzes, 
etc.

Gesamt 514.977 13.338.608 40.477
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